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Position der DARL zur Bologna-Konferenz

Die DARL, Deutsche Dekane- und Abteilungsleiterkonferenz, hat sich für den Bereich Ar-
chitektur intensiv mit den Folgerungen aus der Bologa-Konferenz, insbesondere im Hin-
blick auf gestufte Studiengänge mit Bachelor- und Master-Abschluß befaßt und dazu be-
reits im Nov. 2001 und im Nov. 2002 die nachfolgenden Beschlüsse gefaßt.

Beschluß 1/62 -  23.11.2001
Die DARL fordert, dass die beschleunigte Einführung von Bachelor/Master-Studiengän-
gen nicht ohne Not vorgenommen werden sollte.
Der 10-semestrige Diplom-Studiengang wird weiterhin als sinnvoll anerkannt.
Falls ein Bachelor-Studiengang eingeführt wird, dann sollte er auf maximal 6 Semester
angelegt werden. Er kann nicht berufsqualifizierend im Sinne der Entwurfsvorlageberech-
tigung sein.

Einstimmig

Beschluß Nr 1/64 - 23.11.2002

1. Die DARL hat mit Ihrem Beschluß Nr. 1/62 vom 23.11.2001 eine gründlich diskutierte
und inhaltlich abgewogene Stellungnahme zur Gestaltung des Bachelor-Grades
vorgelegt.

 
2. Auf diesem Hintergrund erscheint es der DARL als der Vertretung der universitären

Ausbildungsstätten für die Architektur befremdlich, dass die Architektenkammern
diesen Konsens in den letzten Wochen im Rahmen der ASAP in Frage gestellt haben.

 
3. Die DARL fordert die Kammern eindringlich auf, auf der Basis des unter 1. genannten

Beschlusses schnellstmöglich mit der ASAP zu einem Konsens zu kommen.

Einstimmig

DEUTSCHE DEKANE- UND ABTEILUNGSLEITERKONFERENZ
für Architektur, Raumplanung und Landschaftsarchitektur (DARL)

Der Präsident
Prof. Dr. rer. pol. Rudolf Schäfer
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Maßgebend für die in diesem Beschluß zum Ausdruck kommende zurückhaltende Position war
die unklare Situation in zwei Bereichen:

- Nach Ansicht der DARL muß gewährleistet sein, daß nicht bereits der Bachelor zur Kam-
merfähigkeit führt.

- Weiterhin muß gewährleistet sein, daß in dem harten NC-Fach Architektur die Studienbe-
rechtigung nicht mit dem ersten Abschluß Bachelor "verbraucht" ist.

Diese Beschlußlage gilt nach wie vor. Der Fortgang der einschlägigen Aktivitäten in den einzel-
nen Architekturfakultäten der Deutschen Universitäten wird auf den halbjährlichen DARL-Sit-
zungen regelmäßig erörtert. Die DARL dient auch als Plattform für Erfahrungsaustausch.

Um den Bologna-Prozeß auf eine institutionelle Basis zu stellen, hat die DARL aktiv an der
Gründung von ASAP e.V. mitgewirkt. Sie ist Mitglied in dieser Vereinigung und im Vorstand
vertreten.

gez.
Professor Dr. Rudolf Schäfer
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